
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
57

7 
09

3
A

1
*EP001577093A1*
(11) EP 1 577 093 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
21.09.2005 Patentblatt 2005/38

(21) Anmeldenummer: 05001991.8

(22) Anmeldetag: 01.02.2005

(51) Int Cl.7: B41F 35/00

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IS IT LI LT LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL BA HR LV MK YU

(30) Priorität: 16.03.2004 DE 202004004080 U

(71) Anmelder:
• MAN Roland Druckmaschinen AG

63075 Offenbach (DE)
• Firma Kullen GmbH & Co. KG

72766 Reutlingen (DE)

(72) Erfinder:
• Gebhardt, Rainer, Dipl.-Ing.

63075 Offenbach (DE)
• Güntner, Hans-Dieter

73235 Weilheim/T. (DE)
• Olek, Joachim

63179 Obertshausen (DE)
• Schölzig, Jürgen, Dipl.-Ing.

55126 Mainz (DE)

(74) Vertreter: Stahl, Dietmar
MAN Roland Druckmaschinen AG,
Intellectual Property Bogen (IPB)
Postfach 101264
63012 Offenbach (DE)

(54) Reinigungsvorrichtung für ein rotationssymmetrisches Bauteil in einer
Verarbeitungsmaschine

(57) Die Erfindung betrifft eine Reinigungsvorrich-
tung für ein rotationssymmetrisches Bauteil in einer Ver-
arbeitungsmaschine, vorzugsweise einer Druck-, Be-
schichtungs- bzw. Lackiermaschine. Der Erfindung liegt
die Aufgabe zugrunde, eine Reinigungsvorrichtung der
eingangs genannten Art zu schaffen, die insbesondere
bei der Reinigung eines rotationssymmetrischen Bau-
teils einen gesteigerten Reinigungseffekt erzielt und ei-
ne schonende Reinigung der Oberfläche des rotations-
symmetrischen Bauteils gewährleistet. Gelöst wird dies
dadurch, indem eine in einem Gehäuse mit Öffnung auf-
genommene, mit dem zu reinigenden Bauteil in Kontakt
bringbare Bürstenwalze mit einem Walzenkern und ei-
nem daran angeordneten Bürstenbesatz ausgebildet
ist. Der Bürstenbesatz 13 weist eine Vielzahl einzelner
Borsten 14 auf, die endseitig fixiert auf dem Walzenkern
12 angeordnet sind. Jede einzelne Borste 14 ist am frei-
en Ende in mehrere Borstenspitzen 15 aufgespaltet .
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Reinigungsvorrich-
tung für ein rotationssymmetrisches Bauteil in einer Ver-
arbeitungsmaschine, vorzugsweise einer Druck-, Be-
schichtungs- bzw. Lackiermaschine. Die Reinigungs-
vorrichtung weist eine mit einem Bürstenbesatz verse-
hene Waschwalze (Bürstenwalze) auf und ist bevorzugt
zum Reinigen der Mantelfläche eines Zylinders oder
zum Reinigen einer Druckform in einer derartigen Ver-
arbeitungsmaschine einsetzbar.
[0002] Eine Reinigungsvorrichtung dieser Art ist aus
DE 200 08 043 U1 bekannt. Die Vorrichtung ist mit ei-
nem ein drehbeweglich antreibbares Reinigungsele-
ment aufnehmenden Gehäuse mit einem Ablauf ausge-
bildet, welches eine einem Zylinder zugekehrte Öffnung
aufweist. Das Gehäuse weist weiterhin mindestens
zwei voneinander getrennte Zuführleitungen für unter-
schiedliche Reinigungsfluide auf, wobei jede Zuführlei-
tung leitungsseitig mit einem eigenen Vorratsbehälter
und mit separaten Sprührohren im Gehäuse gekoppelt
ist. Das Reinigungselement ist bevorzugt eine antreib-
bare, mit einem Bürstenbesatz versehene Waschwalze
(Bürstenwalze), welche mit einem Rakelelement stän-
dig in Eingriff ist.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Reinigungsvorrichtung der eingangs genannten Art zu
schaffen, die insbesondere bei der Reinigung eines ro-
tationssymmetrischen Bauteils einen gesteigerten Rei-
nigungseffekt erzielt und eine schonende Reinigung der
Oberfläche des rotationssymmetrischen Bauteils ge-
währleistet.
[0004] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die
Ausbildungsmerkmale von Anspruch 1 gelöst. Weiter-
bildungen ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0005] Ein erster Vorteil ist dadurch gegeben, dass
die Reinigungsvorrichtung, speziell die Bürstenwalze,
universell an rotationssymmetrischen Bauteilen mit un-
terschiedlichen Oberflächen einsetzbar ist. Insbeson-
dere sind dies bedruckstoffführende Zylindermantelflä-
chen bzw. auf dem rotationssymmetrischen Bauteil lös-
bar fixierte zylinderförmige Aufzüge, einschließlich me-
tallische bzw. keramische Platten, sowie auf Zylinder-
mantelflächen anordenbare Druckformen. Derartige Zy-
lindermantelflächen (einschließlich Aufzüge) weisen
insbesondere eine strukturierte oder relativ glatte Ober-
fläche oder eine mittels Siegelstoff versiegelte Oberflä-
che auf.
Derartige Druckformen sind bevorzugt Flexodruckfor-
men (Hochdruckformen) oder Gummitücher (vollflächig
oder ausgespart), welche auf einem Formzylinder (ein-
schließlich Gummituchzylinder) lösbar anordenbar
sind..
[0006] Ein zweiter Vorteil ergibt sich dadurch, indem
durch die spezielle Ausbildung des Bürstenbesatzes
der Bürstenwalze ein spürbar gesteigerter Reinigungs-
effekt am zu reinigenden rotationssymmetrischen Bau-
teil, vorzugsweise einem Zylinder, einschließlich einem

Aufzug, einem Gummituch bzw. einer Flexodruckform,
erzielbar ist.
[0007] Ein dritter Vorteil besteht darin, dass die Bür-
stenwalze durch die spezielle Ausbildung des Bürsten-
besatzes die betreffende Oberfläche schonend reinigt,
so dass die zu reinigende Oberfläche einem spürbar
verringerten Verschleiß unterliegt. Die Bürstenwalze
eignet sich insbesondere für versiegelte Oberflächen
aber auch für Flexodruckformen bzw. ausgesparte
Gummitücher, bei denen in schonender Weise die Re-
lieftiefen und Flanken der Druckform reinigbar sind.
[0008] Vorteilhaft ist ebenso, dass bei rotationssym-
metrischen Bauteilen, insbesondere Zylindern mit we-
nigstens einem Zylinderkanal, die Reinigungsvorrich-
tung bzw. die Bürstenwalze beim Zylinderkanaldurch-
gang bevorzugt von der Zylindermantelfläche abstellbar
und anschließend wieder an diese anstellbar ist. Damit
ist ein Transport von Reinigungsflüssigkeit in den Zylin-
derkanal vermeidbar.
[0009] Von Vorteil ist es ebenso, dass die Bürstenwal-
ze in Bezug zur Drehrichtung des zu reinigenden Zylin-
ders mit alternierenden Drehrichtungen pro Waschfolge
antreibbar ist. Bevorzugt ist die Bürstenwalze zusätzlich
in Achsrichtung changierbar antreibbar.
[0010] Zur eindeutigen Identifizierung der erfindungs-
gemäßen Bürstenwalze und zur besseren Unterschei-
dung zu herkömmlichen Bürstenwalzen ist es
vorteilhaft , wenn der gesamte Bürstenbesatz eine zur
bekannten Farbgebung unterschiedliche, bevorzugt
einheitliche Farbgebung aufweist. Dadurch kann der
Bediener/Drucker bereits optisch die spezielle Ausbil-
dung der Bürstenwalze erkennen und mögliche Ver-
wechselungen sind mit einfachen Mitteln vermeidbar.
[0011] Die Erfindung soll an einem Ausführungsbei-
spiel näher erläutert werden. Dabei zeigen schema-
tisch:

Fig. 1 eine Reinigungsvorrichtung mit einer Bürsten-
walze als Reinigungselement und Zuführlei-
tungen für Reinigungsflüssigkeiten (Seitenan-
sicht),

Fig. 2 die erfindungsgemäße Bürstenwalze im De-
tail.

[0012] Die in Figur 1 gezeigte Reinigungsvorrichtung
ist an einem rotationssymmetrischen Bauteil 1, vorzugs-
weise einem Zylinder, einer Druckmaschine angeord-
net. Die Reinigungsvorrichtung besitzt ein Gehäuse 2
von annähernd rechteckigem Querschnitt, das sich über
die gesamte Breite des rotationssymmetrischen Bau-
teils 1 erstreckt. Das Gehäuse 2 besteht aus einem Ge-
häuseoberteil und einem daran lösbar angebrachten
Gehäuseunterteil mit einem daran angeordneten Ablauf
11. Ferner weist das Gehäuse 2 eine der zu reinigenden
Mantelfläche des rotationssymmetrischen Bauteils 1
zugewandte Öffnung auf, durch welche eine in dem Ge-
häuse 2 drehbar gelagerte Bürstenwalze 3 als Reini-
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gungselement soweit herausragt, daß sie in der in Figur
1 gezeigten Anstellposition mit dem rotationssymmetri-
schen Bauteil 1 in Kontakt ist.
[0013] Parallel zur Bürstenwalze 3 erstrecken sich in
dem Gehäuse 2 ein erstes Sprührohr 4 mit einer vorge-
ordneten ersten Zuführleitung 5 für eine erste Reini-
gungsflüssigkeit, ein zweites Sprührohr 6 mit einer vor-
geordneten zweiten Zuführleitung 7 für eine zweite Rei-
nigungsflüssigkeit und ein drittes Sprührohr 8 mit einer
vorgeordneten dritten Zuführleitung 9 für eine dritte Rei-
nigungsflüssigkeit, insbesondere für Wasser. Die
Sprührohre 4, 6, 8 weisen eine Vielzahl kleiner Öffnun-
gen bzw. Düsen auf, die in regelmäßigen Abständen
voneinander über die gesamte Länge der Sprührohre 4,
6, 8 verteilt sind. Die Sprührohre 4, 6, 8 sind dem oberen
Bereich der Bürstenwalze 3 benachbart und befinden
sich in einem Abstand von dieser.
Alternativ sind zu den Sprührohren 4, 6, 8 auch einzelne
Düsen anordenbar, welche mit der entsprechenden Zu-
führleitung 5, 7, 9 leitungsseitig gekoppelt sind.
Am Gehäuse 2 ist ferner ein aus einem zylindrischen
Stab bestehendes Rakel 10 angeordnet, das bevorzugt
mit einem Bürstenbesatz 13 der Bürstenwalze 3 in stän-
digem Eingriff ist.
[0014] Vom ersten Sprührohr 4 führt eine erste Zu-
führleitung 5, vom zweiten Sprührohr 6 führt eine zweite
Zuführleitung 7 und vom dritten Sprührohr 8 führt eine
dritte Zuführleitung 9 zu einem als 3/3-Wege-Ventil aus-
gebildeten, mit der
Maschinensteuerung gekoppelten Ventilblock, dem aus
drei voneinander getrennten Vorratsbehältern über drei
separate Pumpen die Reinigungsflüssigkeiten wahlwei-
se zugeführt werden.
[0015] Die im Gehäuse 2 als Reinigungselement ge-
lagerte Bürstenwalze 3 weist einen Walzenkern 12 auf,
auf dem vorzugsweise konzentrisch fixiert der Bürsten-
besatz 13 in Achsrichtung angeordnet ist. Bevorzugt ist
der Bürstenbesatz 13 von gleichem Durchmesser D und
geschliffen, so dass ein guter Rundlauf der Bürstenwal-
ze 3 sowie ein gleichmäßiges Reinigungsergebnis ge-
währleistet ist. In einer ersten Ausbildung ist dieser Bür-
stenbesatz 13 spiralförmig und in einer weiteren Ausbil-
dung ist der Bürstenbesatz 13 büschelförmig (s. Fig. 2)
auf dem Walzenkern 12 angeordnet.
[0016] In Fig. 2 ist der Bürstenbesatz 13 beispielhaft
durch einen Büschel von Borsten 14 dargestellt. Der
Bürstenbesatz 13 ist durch eine Vielzahl einzelner Bor-
sten 14 gebildet, welche endseitig fest am Walzenkern
12 angeordnet sind und bevorzugt radial eine gleiche
Länge aufweisen. Am freien Ende ist jede einzelne Bor-
ste 14 fein gespaltet (gespleißt) und weist somit mehre-
re Borstenspitzen 15 auf. Jede einzelne Borste 14 weist
radial endseitig ab einer Spaltstelle 16 zumindest zwei
Borstenspitzen 15 auf, welche in Bezug zur Stärke einer
Borste 14 reduzierte Borstenspitzenstärken aufweisen.
Je nach eingesetztem Spleißwerkzeug sind alternativ
mehr als zumindest zwei Borstenspitzen 15 erzeugbar.
Durch das Aufspalten der einzelnen Borsten 14 an de-

ren freien Ende im Bereich einer Spaltstelle 16 in meh-
rere Borstenpitzen 15 wird die einzelne Borstenspitzen-
stärke (Durchmesser) je nach Anzahl der Borstenspit-
zen 15 entsprechend reduziert. Dies ergibt - im Ver-
gleich zur einzelnen Borste 14 - einen weicheren Bür-
stenbesatz (geringerer Elastizitätsmodul).
[0017] Die bevorzugte Spleißtiefe (Länge der Bor-
stenspitzen 15 von der Spaltstelle 16 bis zum freien En-
de (Durchmesser D)) beträgt etwa 3 bis 6 mm bei jeder
Borste 14. Die bevorzugte einzelne Borstenspitzenstär-
ke (Durchmesser) beträgt etwa 0,15 bis 0,30 mm pro
Borste 14. Die bevorzugte Länge (vom Walzenkern 12
bis zum Durchmesser D) der Borsten 14, einschließlich
der Borstenspitzen 15, beträgt etwa 10 bis 35 mm pro
Borste 14.
[0018] Der Bürstenbesatz 13 weist vorzugsweise
Borsten 14 (mit Borstenspitzen 15) aus Polyamid und/
oder Polyester auf oder enthält zumindest derartige Ma-
terialien. Beispielsweise ist ebenso eine Mischung aus
Polyamid und Polyester, z.B. mit jeweils einem Anteil
von 50 %, als Bürstenbesatz 13 einsetzbar. Je einzelne
Borste 14 ist glatt oder gewellt ausführbar. Bevorzugt ist
der Bürstenbesatz 13 aus einheiltlichen Borsten 14, bei-
spielsweise glatten Borsten 14 gebildet. Alternativ ist
ebenso eine Mischung aus glatten und gewellten Bor-
sten 14 einsetzbar.
[0019] Zur Kennzeichnung der erfindungsgemäßen
Bürstenwalze ist der gesamte Bürstenbesatz 13 zur be-
kannten schwarzen Farbgebung mit einer unterschied-
lichen, vorzugsweise einheitlich blauen, Farbgebung
ausgebildet. Dadurch ist für den Bediener/Drucker be-
reits optisch die spezielle Ausbildung der Borsten 14 mit
Borstenspitzen 15 erkennbar. Die Borsten 14 und die
Borstenspitzen 15 bestehen somit aus einem einheitlich
eingefärbten, vorzugsweise in blau gefärbten, Polyamid
und/oder Polyester.
[0020] Die derart ausgebildete Bürstenwalze 3 ist ro-
tativ bevorzugt alternierend antreibbar und axial chan-
gierend antreibbar. Die Antriebe sind vorzugsweise mit
der Maschinensteuerung gekoppelt. Die bei einer
Waschfolge an das rotationssymmetrische Bauteil 1 an-
gestellte Bürstenwalze 3 ist bevorzugt in Abhängigkeit
des Durchganges eines Zylinderkanals vom Zylinder 1
abstellbar und anschließend wieder anstellbar.
In bevorzugter Ausbildung ist die Bürstenwalze 3 einem
rotationssymmetrischen Bauteil 1 an- / abstellbar zuge-
ordnet, welches ein eine Flexodruck-/ Flexolackform
oder ein Gummituch, einschließlich ein ausgespartes
Gummituch, tragender Gummituch-/Formzylinder ist.
In einer weiteren bevorzugten Ausbildung ist die Bür-
stenwalze 3 einem rotationssymmetrischen Bauteil 1
an-/ abstellbar zugeordnet, welches ein bedruckstoff-
führender Zylinder, beispielsweise ein Gegendruckzy-
linder, bzw. ein Aufzug (auf dem bedruckstoffführenden
Zylinder) mit einer Oberflächenstruktur, einschließlich
einer mit einem Siegelstoff versiegelten Oberflächen-
struktur, ist. In einer bevorzugten Ausbildung ist die
Oberflächenstruktur aus Molybdän oder Wolframcarbid/
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Kobalt gebildet oder enthält zumindest diese Materiali-
en. Der Siegelstoff auf der Oberflächenstruktur ist be-
vorzugt aus der Gruppe der Polyorganosiloxane.

Bezugszeichenliste

[0021]

1 - rotationssymmetrisches Bauteil
2 - Gehäuse
3 - Bürstenwalze
4 - erstes Sprührohr
5 - erste Zuführleitung
6 - zweites Sprührohr
7 - zweite Zuführleitung
8 - drittes Sprührohr
9 - dritte Zuführleitung
10 - Rakel
11 - Ablauf
12 - Walzenkern
13 Bürstenbesatz
14 Borste
15 Borstenspitze
16 Spaltstelle

D Durchmesser

Patentansprüche

1. Reinigungsvorrichtung für ein rotationssymmetri-
sches Bauteil in einer Verarbeitungsmaschine mit
einem eine dem rotationssymmetrischen Bauteil
zugekehrte Öffnung aufweisenden Gehäuse zur
Aufnahme einer mit diesem Bauteil in Kontakt
bringbaren, drehbeweglichen Bürstenwalze mit ei-
nem Walzenkern und einem daran angeordneten
Bürstenbesatz, mit wenigstens einer Zuführleitung
für eine Reinigungsflüssigkeit und mit einem Ablauf
zur Abführung der verschmutzten Reinigungsflüs-
sigkeit,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Bürstenbesatz (13) eine Vielzahl einzelner
Borsten (14) endseitig fixiert auf dem Walzenkern
(12) angeordnet sind und dass jede einzelne Borste
(14) am freien Ende in mehrere Borstenspitzen (15)
aufgespaltet ist.

2. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Bürstenbesatz (13) konzentrisch auf dem
Walzenkern (12) angeordnet ist.

3. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Bürstenbesatz (13) einen gleichen Durch-
messer (D) aufweist.

4. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass jede Borste (14) ab einer Spaltstelle (16) zu-
mindest zwei Borstenspitzen (15) von reduzierter
Borstenspitzenstärke aufweist.

5. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Spleißtiefe der Borstenspitzen (15) etwa
3 bis 6 mm beträgt.

6. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass jede Borste (14) eine Borstenspitzenstärke
von etwa 0,15 bis 0,30 mm aufweist.

7. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Länge der Borsten (14), einschließlich der
Borstenspitzen (15), etwa 10 bis 35 mm beträgt.

8. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Borsten (14) einschließlich der Borsten-
spitzen (15) aus Polyamid und/oder Polyester be-
stehen.

9. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Borsten (14) und die Borstenspitzen (15)
einheitlich eingefärbt sind.

10. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Bürstenwalze (3) einem rotationssymme-
trischen Bauteil (1) an- / abstellbar zugeordnet ist,
welches ein eine Flexodruck-/ Flexolackform oder
ein Gummituch, einschließlich ausgespartes Gum-
mituch, tragender Gummituch-/Formzylinder ist.

11. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Bürstenwalze (3) einem rotationssymme-
trischen Bauteil (1) an- / abstellbar zugeordnet ist,
welches ein bedruckstoffführender Zylinder bzw.
ein Aufzug mit einer Oberflächenstruktur ist.

12. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 1 und 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Oberflächenstruktur auf dem Zylinder
bzw. dem Aufzug mit einem Siegelstoff versiegelt
ist.
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